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Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz zu dem Be-

trieb Joy Pizzeria

Guten Tag ████ ██████

ich bestatige den Eingang Ihrer Anfrage vom 02.08.2019 zu dem Be-

trieb. Derzeit wird die Lebensmittelüberwachung des Kreises Steinfurt

innerhalb kurzer Zeit mit derartigen Anträge überflutet. Dies beeinträch-

tigt die eigentliche Aufgabe der Überwachung in den Betrieben und

kann auch zu Verzögerungen in der Bearbeitung dieser Anträge führen.

Von der begehrten Information sind Interessen Dritter betroffen, hier die

Interessen des Betriebes. Das Verbraucherinformationsgesetz legt für

solche Anträge ein bestimmtes Verfahren und bestimmte Fristen fest.

Da hier Dritte zu beteiligen sind, ist über den Antrag innerhalb von 2

Monaten zu entscheiden. Das Verfahren ist in folgenden Schritten nach-

einander abzuarbeiten:

- Bewertung der Eintragungen des Kontrollberichtes im Hinblick

auf festgestellte nicht zulässige Abweichungen vom Lebensmit-

telrecht,

rung einer angemessenen Anhörungsfrist,

vorgetragen werden, KreissparkasseSteinfurt
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- Informationsgewährung im Falle der Stattgabe des Antrages nach Ablauf der

1imonatigen Rechtsmittelfrist.

Hinweise

Sofern es zur Informationsgewährung in Form der Kontrollberichte kommen wird, sind

personenbezogene Daten zu schwärzen. Das gleiche gilt für Inhalte, die mit der ei-

gentlichen Kontrolle nicht direkt zusammenhängen (z. B. Ergebnis von Beratungsge-

sprächen, Feststellungen im Betrieb, die keine Abweichungen von lebensmiittelrecht-

lichen Anforderungen darstellen usw.).

Die Gewährung der Informationen ist gebührenfrei, soweit der Verwaltungsaufwand

1.000 € nicht übersteigt. Soweit vom betreffenden Betrieb der Klageweg nicht beschrit-

ten wird, wird diese Grenze bei Einzelanträge nicht erreicht und die Auskunft bleibt

gebührenfrei. Wenn das Rechtsmittel der Klage eingelegt wird, kann ich Ihnen im vo-

raus zu dem entstehenden Verwaltungsaufwand keine konkreten Angaben machen,

dann hängt der Aufwand wesentlich von möglichen Anwalts- und Gerichtskosten so-

wie dem Zeitaufwand in meiner Behörde ab.

Ihre eigenen personenbezogenen Daten (Name und Adresse) muss ich zum einen

erheben und verarbeiten, um Ihnen überhaupt antworten und Bescheid erteilen zu

können. Zum anderen bin ich gesetzlich verpflichtet, diese Daten auf Nachfrage dem

betreffenden Betrieb offen zu legen (8 5 Abs. 2 Verbraucherinformationsgesetz). So-

fern Sie der Weitergabe widersprochen haben sollten, hat der Widerspruch insofern

keine Wirkung. Im Übrigen weise ich auf die nachfolgenden Hinweise zum Daten-

schutz hin.

Hinweise zum Datenschutz

Soweit es für die Durchführung des Antragsverfahrens erforderlich ist, werden Ihre

Daten manuell bzw. automatisiert verarbeitet (d. h. insbesondere: erhoben, erfasst,

geordnet, gespeichert und übermittelt).

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter:

Verantwortlicher: Landrat des Kreises Steinfurt, Veterinär- und Lebensmittelüberwa-

chungsamt, Tecklenburger Str. 10, 48565 Steinfurt;

Datenschutzbeauftragter: Kreis Steinfurt, Datenschutzbeauftragter, Tecklenburger

Str. 10, 48565 Steinfurt, datenschutz@kreis-steinfurt.de;

Aufsichtsbehörde: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit

Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf: Tel.: 0211/38424-0;

Fax: 0211/38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de.

2. Datenerhebung:

Die im Antragsverfahren erhobenen Daten und Nachweise sind erforderlich, um Ihren

Antrag prüfen zu können. Die Datenerhebung erfolgt auf der Grundlage des Artikel 6

Abs. 1 Buchstabe c und e DS-GVO
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3. Datenerhebung bei anderen Stellen

müssen, werden diese ausschließlich zu gesetzlichen Zwecken bei Dritten erhoben

(z. B. Behörden im landwirtschaftlichen Bereich, externe behördliche Datenbanken,

Bundeszentralregister, Gewerbezentralregister).

4. Datenweitergabe an Dritte

Zur Erfüllung der Aufgaben anderer üffentlicher Stellen kann eserforderlich sein, dass

das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt die Daten im Einzelfall an andere

üffentliche Stellen weitergibt (z. B. Behörden im landwirtschaftlichen Bereich, Unter-

suchungsämter, externe behördliche Datenbanken, Aufsichtsbehörden, Staatsanwalt-

schaften, Gerichte, behördliche Stellen für statistische Erhebungen, EU-Mitgliedstaa-

ten und Drittländer). Die Datenweitergabe erfolgt ausschließlich zu gesetzlichen Zwe-

cken.

5. Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Einschränkung der Verarbei-

tung oder Lüschung Ihrer personenbezogenen Daten, Recht auf Wider-

spruch und Beschwerde

Wenn Sie eine Auskunft zu den zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen

Daten wünschen, wenden Sie sich bitte an das Veterinär- und Lebensmittelüberwa-

chungsamt des Kreises Steinfurt. Sie können auch den Datenschutzbeauftragten zu

Rate ziehen. Auf Wunsch wird Ihnen ein Auszug zu den zu Ihrer Person gespeicherten

Daten zur Verfügung gestellt. Wenn Sie feststellen, dass zu Ihrer Person gespeicherte

Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, können Sie jederzeit die unverzügliche Be-

richtigung dieser Daten verlangen. Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DS-GVO

können Sie eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen. Dies kommt

z. B. dann in Betracht, wenn die Richtigkeit der erhobenen Daten bestritten wird. Per-

sonenbezogene Daten werden gelöscht, wenn sie für die Durchführung dieses An-

tragsverfahrens oder im Rahmen der allgemeinen Überwachung dieses Rechtsberei-

ches nicht mehr erforderlich sind. Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSG-VO

haben Sie das Recht, die Lüschung Ihrer Daten zu verlangen. Unter den Einschrän-

kungen des Art. 21 DS-GVO besteht auch ein Recht auf Widerspruch gegen die Ver-

arbeitung personenbezogener Daten. Sollten Sie mit den Auskünften oder der Verar-

beitung personenbezogener Daten nicht einverstanden sein, können Sie sich mit einer

Beschwerde an die Aufsichtsbehörde wenden.

Mit freundlichen Grüßen

ÜÜ

ÜÜ
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